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2. Vorwort 

 

Immer wenn Du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein 

Lichtlein her. Dieses Lichtlein wird das der Polizei sein, weil nichts mehr geht: Das 

Punktekonto ist ausgeschöpft und schon wieder hat man etwas wirklich Dummes 

angestellt.  

Dass wir uns recht verstehen: Ich bin bei diesem Buch weder auf der 

Seite der Verfolgungsbehörden noch auf der Seite der Verkehrssünder. Ich schreibe hier 

jedoch mit der langjährigen Erfahrung eines Polizeibeamten aus dem Rheinland. Zugeneigt 

bin ich der Information. Allerdings ist jeder Fall anders. Dieses Buch soll eine Übersicht 

vermitteln, aber kann keine Rechtsberatung geben. Insofern empfehle ich als Autor dieses 

Buches immer zuerst eine eigene gesunde Einschätzung des Sachverhaltes, wie man denn 

wirklich Erfolg bei seinem Bemühen haben kann – bei der Reduzierung des Punktestandes 

in Flensburg oder bei der Erlaubnis, alsbald wieder mit dem Fahrzeug unterwegs sein zu 

dürfen. Der gesunde Menschenverstand hat keine Gebührenordnung wie der Anwalt.  

Dieses Buch soll der nüchternen Einschätzung der Arbeit des 

Kraftfahrt-Bundesamtes dienen. Gleichwohl gibt es einen Überblick, wie leicht man ein 

Punktekonto füllen kann und wie schwer es ist, es wieder zu bereinigen.  

Aber das ist schon einmal leicht zu merken: Wer als PKW-Fahrer 

innerhalb einer geschlossenen Ortschaft 31 km/h zu schnell fährt, ist den Führerschein für 

einen Monat los und erhält 3 Flenspunkte. 3 Punkte und 1 Monat Fahrverbot für 41 km/h 

gibt es über dem gesetzlichen Limit außerhalb geschlossener Ortschaften. Ohne fremdes 

Erbarmen und eigenes Lamentieren. Zweimal innerhalb eines Jahres mit 26 km/h zu 

schnell unterwegs zu sein: 1 Monat Fahrverbot, 3 Flenspunkte. Zudem fallen Bußgelder 

und Verwaltungsgebühren an. Da verzichtet man auf das gute alte Wir-Gefühl als 

Autofahrer und denkt an sich.  

 

Thomas Socher 

 

 



3. Der Speicher von Flensburg 

 

Verkehrsauffälligkeiten nennt man die Ereignisse, die in Flensburg registriert werden. Flensburg 

ist eine beschauliche Stadt. Knapp 89.000 Menschen wohnen dort in Schleswig-Holstein. Flensburgs 

Altstadt gehört zu den Attraktionen nah an der dänischen Grenze. Die Stadt selbst meint kurz und 

knapp: „Zum Glück gibt es Flensburg, denn Flensburg hat von allen guten Seiten etwas.“  

Wer durch Flensburg streicht, genießt den Norden. Zuweilen war die Anreise beschwerlich, wenn 

man keinen Führerschein mehr hat. Sicher ist Flensburg das Synonym für etwas, was 

Verkehrsteilnehmer selbst verursacht haben. Die Punktekonten im Norden lösen Gefühle für Recht 

und für Unrecht aus, für Ohnmacht und Angst vor der Immobilität. Für Häme und Sorge um den 

Arbeitsplatz.  

Wer wartet schon gern auf den Bus, wenn er gestern noch mit dem Porsche Carrera den Helden 

von Wuppertal-Elberfeld spielen konnte?  

Indessen gilt der Grundsatz der Straßenverkehrsordnung: 

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) gibt die grundlegenden Verkehrsregeln vor. Sie sorgen für 

ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr. Niemand soll behindert, belästigt oder gar gefährdet und 

geschädigt werden. Mancher glaubt an seine Chance, wenn er selbst Täter war: zum Beispiel glaubt er 

an die erfolgreiche Klage, die alle Probleme ganz oder teilweise lösen könnte. Polizeibeamte berichten 

regelmäßig von wundersamen Ausreden vorher, die man ihnen präsentiert.  

Spielräume eröffnen wirklich, wenn die Form gewahrt wird. Freundlichkeit kann sich auszahlen. 

Mehr darüber später in diesem Buch.  

§ 1 StVO, Grundregel I: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert die ständige Vorsicht und die 

gegenseitige Rücksicht. In der Realität kann der Staat nicht auf die Vernunft seiner Bürger setzen. Es 

herrscht oft Krieg auf deutschen Straßen. Das beweisen die Statistiken über Vergehen im 

Straßenverkehr und die Klagen vor deutschen Gerichten.  

Doch es gibt sie, die legalen Tricks. Reichlich gesät sind sie nicht.  

 

 



Was geschieht bei welchem Punktestand?  
8 bis 13 Punkte Die Straßenverkehrsbehörden verwarnen und 

verweisen auf die freiwillige Teilnahme an einem 
Aufbauseminar.  

14 bis 17 Punkte Die Teilnahme an einem Aufbauseminar wird 
angeordnet, falls keine Teilnahme an einem 
Aufbauseminar in den vergangenen 5 Jahren 
erfolgt ist.  

14 bis 17 Punkte  Die Teilnahme an einem Aufbauseminar ist 
erfolgt. Man wird schriftlich verwarnt. Es ergeht 
der Hinweis auf eine freiwillige Beratung beim 
Verkehrspsychologen.  

18 Punkte Entziehung der Fahrerlaubnis 
 

4. Verjährungsfristen 

 

Wenn kein Bußgeldbescheid ergangen ist (und keine Anklage erhoben wurde), und es sich um 

eine Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr handelt, verjährt die Tat nach 3 Monaten.  

Ist ein Bußgeldbescheid rechtswirksam zugestellt worden, verjährt die Ordnungswidrigkeit nach 6 

Monaten. Geht es um den Alkohol- oder Drogenmißbrauch, verjähren solche Ordnungswidrigkeiten 

frühestens nach 6 Monaten.  

Die Details sind oft auch entscheidend: Die Frist beginnt mit Beendigung der Tat, wenn das 

Gesetz beim jeweiligen Sachstand nicht davon ausgeht, dass der „Erfolg“, zum Beispiel der Tod eines 

anderen Verkehrsteilnehmers, wesentlich ist. Jedoch beinhaltet die Verjährungsfrist Tücken….  

 

Das Vollpaket dieses Verkehrsratgebers wurde mit sehr viel Mühe und langen 

Recherchen erstellt. Zudem wurden Sichtweisen eines Polizisten eingebaut um den 

Leser die Konfrontation mit der „Staatsgewalt“ einfacher zu machen. Es sind oft nur 

kleine Tricks und Tipps welche den entscheidenden Erfolg dann bringen. Informieren 

Sie sich mit unzähligen solcher Tipps umfassende und profitieren Sie dabei 

mehrfach. Seit 01.03.2012 gilt der anstatt des Normalpreises von 89,99  Euro der 



Sonderpreis von  nur noch 34,90 Euro im Vollpaket  mit einem 40 Tage Email-Kurs 

– Erläuterungen Videos Praxisbeispiele… 

Zu diesem Preis können wir leider nur noch sehr wenige  Verkehrsratgeber 

verkaufen, und werden anschließend den Verkaufspreis wieder auf 89,99 Euro 

heraufsetzen müssen.  

Bonus im Vollpaket:  

1. Ebook „Gesetze des Reichwerdens“ mit 89 Seiten 

2. Ebook Bestseller Napoleon Hill „Erfolgsgesetze“ mit 4 Kapiteln (150 Seiten) zu 

den Themen „Selbstvertrauen, Selbstbeherrschung, Begeisterung und 

unverlangte Extraleistungen“ 

 

www.Flenspunkt.de/direktkauf.html  


